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Rechtssatz

Der Unionsgesetzgeber, der mit der Änderungsrichtlinie den Verbraucherschutz und die Nutzerrechte in der

elektronischen Kommunikation verbessern wollte (vgl. den Vorschlag der Europäischen Kommission zur

Änderungsrichtlinie, KOM[2007] 698 endg., 3), geht erkennbar von einem weiten Begri sverständnis des in Art. 30 Abs.

6 der Universaldienstrichtlinie genannten "negativen Anreizes" aus. Hinsichtlich der Beurteilung, welche Bedingungen

und Verfahren als negativer Anreiz zu quali zieren sind, verfügen die Mitgliedstaaten allerdings über einen gewissen

Spielraum (vgl. zur - eine vergleichbare Formulierung aufweisenden - Regelung des Art. 30 Abs. 2 der

Universaldienstrichtlinie, wonach etwaige direkte Gebühren für die Nummernübertragung die Teilnehmer vor einem

Anbieterwechsel "nicht abschrecken" dürfen, etwa EuGH 1.7.2010, Rs C-99/09, Polska Telefonia Cyfrowa, Rn. 20;

13.7.2006, Rs C-438/04, Mobistar, Rn. 34).
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